
Die Methoden der Prä-
nataldiagnose werden 
immer vielfältiger – 

allerdings nicht, um zu heilen, 
sondern um Leben zu beseiti-
gen. Damit spitzt sich die Lage 
zu: Die Pränataldiagnose trägt 
eindeutig selektiven Charak-
ter. Es wäre eine Missachtung 
des Menschenrechtes auf Ge-
wissensfreiheit, den Arzt zu 
zwingen, an der Tötung von 
behinderten Ungeborenen mitzuwir-
ken. Ein krasserer Gegensatz zum ei-
gentlichen Heilungsauftrag des Arztes 
ist kaum möglich. Abtreibung ist laut 
Strafgesetzbuch rechtswidrig. Die Tö-
tung eines Kindes im Mutterleib ist nur 
unter bestimmten Umständen straffrei 
gestellt.  

Nun erleben wir, wie die Gewalten-
trennung, das Fundament der Demo-
kratie, aufgehoben wird: Die Richter-
schaft schreibt die Gesetze um. In den 
„Kind-als-Schaden“-Urteilen wird die 

passive Straffreiheit der Ab-
treibung umgedeutet in einen 
aktiven Anspruch: von der 
Straffreiheit zum Recht auf 
Abtreibung.

Vom Staat bestraft

Was ist eigentlich mit je-
nen Eltern, die ihr behin-
dertes Kind annehmen, ohne 
eine Abtreibung in Erwägung 
gezogen haben? Was den An-
spruch auf wirtschaftlichen 
Ausgleich anlangt, stehen sie 

ungleich schlechter da als jene, die von 
vorneherein sagen: „Wir wollten das 
Kind abtreiben, jetzt müssen wir dafür 
sorgen.“ Der Lebensbejahende wird 
offensichtlich vom Staat bestraft. Eine 
perverse Situation. Wäre es nicht sinn-
voll, dass der Staat in solchen Fällen, 
statt Krankenanstalten beziehungswei-
se die Ärzte zur Kasse zu bitten, die 
Mehrkosten für behinderte Neugebo-
rene übernimmt, unabhängig davon, 
ob eine Abtreibungsabsicht gegeben 
war oder nicht? Ist das nicht eine Soli-
daritätspfl icht der Gesellschaft?

Und schließlich: Wer bestimmt in 
Zeiten, in denen ein gesundes Kind als 
Recht angesehen wird, was der Norm 
entspricht? Was wird als Behinderung 
angesehen? Welche Krankheiten wer-
den in die Watch-List aufgenommen? 
Welche nicht? 

Es wäre unerträglich, wenn die Ge-
sellschaft unsere Kinder so betrachtet 
wie dieses Gericht. Damit Ärzte zu-
künftig nicht öfter als bislang zur Ab-
treibung raten werden – vorsorglich, 
um Schadenersatzforderungen abzu-
wenden –, müsste die Gesetzgebung 
klar verankern, dass es kein Recht auf 
ein Kind gibt, auch nicht auf ein ge-
sundes. Dies käme einer Instrumenta-
lisierung des Kindes gleich, ein klarer 
Verstoß gegen die Menschenwürde. 
Letztlich gilt es hier, mit Leid fertig zu 
werden – und dabei von der Gesell-
schaft nicht alleine gelassen zu werden. 
Nicht als Mutter, nicht als Vater und 
auch nicht als Arzt.  

*) Prim. Univ.-Prof. Dr. Johannes Bonelli   
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Von Johannes Bonelli *

Die Folgen des   OGH-Spruchs
Widerspruch zum Heilungsauftrag
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 „Wer bestimmt, 
was der Norm 
entspricht?“ 
(Bonelli)
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